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yy41 Rechtsvorschriften die dem §2 R-ÜG StGBl 6/1945 zuzurechnen sind

32/06 Verkehrsteuern

Norm

KVG 1934 §2 Z3 litb;

Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn):2000/16/0111 E 27. April 2000

Rechtssatz

Grundlegende Voraussetzung für die Gesellschaftsteuer ist die Erbringung der Leistung eines Gesellschafters. Im Fall

von freiwilligen Leistungen von Nichtgesellschaftern wird § 2 Z 3 lit b KVG nicht verwirklicht. Hat sich ein Gesellschafter

zur Leistung - auch freiwillig - verpAichtet, dann handelt es sich um eine Leistung eines Gesellschafters selbst dann,

wenn er erst später seine VerpAichtung einlöst und seine Leistung erst in einem Zeitraum erfüllt, in dem er

gesellschaftsrechtlich nicht mehr die Gesellschaftereigenschaft aufweist. Das Gesetz unterwirft nämlich der

Gesellschaftsteuer die Leistung eines Gesellschafters und nicht die Erfüllung der Leistung von einem Gesellschafter.

Demnach kann von einer Leistung eines Gesellschafters auch dann gesprochen werden, wenn der Leistende als

Gesellschafter seine - auch einklagbaren - VerpAichtungen eingegangen ist und dann auch erfüllt. Darauf, ob der

Leistende bei der möglicherweise erst Jahre später erfolgten Erfüllung seiner eingegangenen VerpAichtungen noch

Gesellschafter war, kommt es dann nicht mehr entscheidend an, sofern die Leistung in der früheren

Gesellschafterstellung ihren Rechtsgrund hat (Hinweis BFH Urteil 11.7.1973, Bundessteuerblatt II 1973, 855 und 856).

Durch das spätere Ausscheiden des Gesellschafters ist der für die GesellschaftsteuerpAicht maßgebliche

Kausalzusammenhang zwischen der ehemaligen Gesellschafterstellung und der zugesagten Leistung (Hinweis

Brönner/Kamprad, Kommentar zum KVG 4, Rz 34 zu § 2 dKVG) nicht aufgehoben.
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